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1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Briefentwurf an das 

Bundesamt für Sozialversicherungen. 

 

Begründung  
Der Regierungsrat stimmt der Änderung der Verordnung über den Allgemei-
nen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV) zu. Diese bringt eine Bewilli-
gungspflicht für die Spezialistinnen und Spezialisten, die von Versicherungs-
trägern mit Observationen beauftragt werden dürfen. Weiter wird die 
Aktenführung, -vernichtung und -einsicht für die Versicherungsträger verbind-
lich geregelt. 

 

                                                                                            
 


